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Verhandlungsschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Hagenberg im Mühlkreis 

Sitzungstermin: Donnerstag, den 21.06.2018 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 21:13 Uhr 

Ort der Sitzung: Sitzungssaal des Gemeindeamtes 

Anwesend sind die Gemeinderatsmitglieder 

Vorsitzende/r 
 

Kühtreiber-Leitner Kathrin, Mag. MBA ÖVP   

Vizebürgermeister/in 
 

Eder Thomas, Ing. ÖVP   

Mitglied 
 

Aistleitner Josef, Ing. Mag. ÖVP   

Magerl Christoph ÖVP   

Ziegler Markus ÖVP   

Biladt Martin ÖVP   

Wahlmüller Erwin ÖVP   

Oyrer-Santner Wolfgang ÖVP   

Zeitlhofer Sandra ÖVP   

Kreindl Siegfried ÖVP   

Ersatzmitglied 
 

Bergsmann David ÖVP Vertretung für Zuschrader Rudolf 

Zeilinger Ingrid ÖVP Vertretung für Natschläger Thomas 

Wilthan Arno, Mag. ÖVP Vertretung f. Wintersteiger Hans-P. 

Mitglied 
 

Rummerstorfer August SPÖ   

Dürnberger Gabriella, Bakk.phil. SPÖ   

Reisinger Gerhard SPÖ   

Rummerstorfer Martina SPÖ   

Küng Gabriela, Mag. GRÜNE   

Svitil Alfred, DI (FH) GRÜNE   

 
 
GZ: Gem-5 

 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
                        Sitzungsnummer: GR/015/2018  
                        12. Funktionsperiode 
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Merten Barbara, MA GRÜNE   

Nader Andreas, DI GRÜNE   

Mihaly Carina, MSM GRÜNE   

Umgeher Wolfgang, BEd FPÖ   

Umgeher Birgit, akad. E-Kff.BEd FPÖ   

Umgeher Niklas FPÖ   

weitere Anwesende 
 

Leitner Franz     

Schriftführer/in 
 

Trenker Karin     

 

Es fehlen: 
 

Zuschrader Rudolf ÖVP   

Natschläger Thomas, DI Dr. ÖVP   

Wintersteiger Hans-Peter, Ing. ÖVP   

 
 
 
Die Bürgermeisterin begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, die Gemeindebediensteten 
und die erschienenen Zuhörer. Sie stellt fest, dass  
 
a) die Sitzung von ihr einberufen wurde, 
b) die Einladung zur Sitzung mit Bekanntgabe der Tagesordnung an alle Gemeinderatsmit-

glieder schriftlich und rechtzeitig erfolgte, 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist,  
d) die öffentliche Kundmachung an der Amtstafel erfolgt ist.  

 
 
Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass gemäß § 54 Abs. 4 Oö. GemO 1990 die Verhand-
lungsschrift über die Gemeinderatssitzung am 20.03.2018 für die Mitglieder des Gemeindera-
tes zur Einsichtnahme aufgelegt war und während der heutigen Sitzung für die weitere Ein-
sichtnahme aufliegt. Einwendungen gegen diese Verhandlungsschrift können bis Sitzungs-
ende eingebracht werden.  
 
 
Auf Wunsch der Vorsitzenden melden sich jene Gemeinderäte, die zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten das Wort ergreifen. Die Bürgermeisterin erstellt sodann die Rednerliste und re-
gistriert die von den Fraktionsobleuten nominierten Protokollunterfertiger. Es sind dies:  
 
Rudolf Zuschrader (ÖVP) 
Gerhard Reisinger (SPÖ) 
Mag. Gabriela Küng (GRÜNE) 
Wolfgang Umgeher BEd (FPÖ) 
 
 
Die Vorsitzende gibt folgende Tagesordnung bekannt: 
 

 1.  Bericht des Prüfungsausschusses vom 22.05.2018 

 2.  Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept im Rahmen der Stadtumlandkooperation (SUK) 
RUF 

 3.  Vertrag zur Abfuhr der sogenannten Bio-Eimer; Eintritt des Herrn Gregor Aichinger, Gau-
schitzberg 28, Unterweitersdorf, als Vertragspartner 
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 4.  Erstellung eines Kanalzustandberichtes gemäß dem Zonenplan Zone 1; Auftragsvergabe 

 5.  Abschluss eines Pachtvertrages mit Frau Rahma Zazia, Salzstraße 26, Hagenberg, 
(volgo Wolfsgruber) betreffend die Pachtung von Lagerflächen 

 6.  Erlöschen der Lustbarkeitsabgabeordnung 

 7.  Erlassung einer Hundeabgabe-Verordnung 

 8.  Tourismusgesetz 2018 (Ortsklassenverordnung 2019); Beibehaltung der bisherigen Orts-
klasse 

 9.  Änderung der Tarifordnung für Sportstätten 

 10.  Änderung der Tarifordnung für Gemeindezentrum 

 11.  DI (FH) Martin Leitner und DI Wilhelm u. Mag. Karin Medetz; Ansuchen um Verlängerung 
der Baubeginnfrist gem. Baulandsicherungsvertrag "Prommer" 

 12.  Nachbesetzung in Ausschüssen wegen Mandatsverzicht GR-Ersatzmitglied Stefan En-
zenebner (SPÖ) 

 13.  Wohnpark Nord; Vergabe des Planungsauftrages zur Herstellung der Infrastruktur 

 14.  Lamplmair - Salzstraße; Änderung des ÖEK2.14; Änderungsbeschluss 

 15.  Änderung des Flächenwidmungsplan 5.35 "Fachhochschule IV"; Änderungsbeschluss 

 16.  König, Hohenekstraße; Änderung des Flächenwidmungsplans und des Bebauungsplans; 
Verfahrenseinleitung 

 17.  Musikheim; Änderung des Flächenwidmungsplans 5.36; Änderungsbeschluss 

 18.  Musikheim; Erstellung eines Bebauungsplans; Verfahrenseinleitung 

 19.  Adaptierung des Gemeindezentrums; Auftragsvergabe für Fußbodenergänzung 

 20.  Erweiterung des Kindergartengebäudes; Auftragsvergabe für Sonderplaner 

 21.  Resolution: Lehre für Asylwerbende in Mangelberufen 

 22.  Mittagstisch: Zwischenbericht und nächste Termine 

 23.  Allfälliges 

 
 
 
Die Vorsitzende stellt fest, dass ein von den Mitgliedern des Gemeinderates unterfertigter 
Dringlichkeitsantrag betreffend die Aufnahme/Ergänzung der folgenden Angelegenheit auf die 
Tagesordnung der heutigen Gemeinderatssitzung vorliegen und lässt darüber abstimmen:  
 

 Count IT; Schaffung von Parkplätzen 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Die Vorsitzende gibt die geänderte Tagesordnung bekannt: 
 

Tagesordnung: 
 

 1.  Bericht des Prüfungsausschusses vom 22.05.2018 

 2.  Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept im Rahmen der Stadtumlandkooperation (SUK) 
RUF 

 3.  Vertrag zur Abfuhr der sogenannten Bio-Eimer; Eintritt des Herrn Gregor Aichinger, Gau-
schitzberg 28, Unterweitersdorf, als Vertragspartner 

 4.  Erstellung eines Kanalzustandberichtes gemäß dem Zonenplan Zone 1; Auftragsvergabe 
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 5.  Abschluss eines Pachtvertrages mit Frau Rahma Zazia, Salzstraße 26, Hagenberg, 
(vulgo Wolfsgruber) betreffend die Pachtung von Lagerflächen 

 6.  Erlöschen der Lustbarkeitsabgabeordnung 

 7.  Erlassung einer Hundeabgabe-Verordnung 

 8.  Tourismusgesetz 2018 (Ortsklassenverordnung 2019); Beibehaltung der bisherigen Orts-
klasse 

 9.  Änderung der Tarifordnung für Sportstätten 

 10.  Änderung der Tarifordnung für Gemeindezentrum 

 11.  DI (FH) Martin Leitner und DI Wilhelm u. Mag. Karin Medetz; Ansuchen um Verlängerung 
der Baubeginnfrist gem. Baulandsicherungsvertrag "Prommer" 

 12.  Nachbesetzung in Ausschüssen wegen Mandatsverzicht GR-Ersatzmitglied Stefan En-
zenebner (SPÖ) 

 13.  Wohnpark Nord; Vergabe des Planungsauftrages zur Herstellung der Infrastruktur 

 14.  Lamplmair - Salzstraße; Änderung des ÖEK2.14; Änderungsbeschluss 

 15.  Änderung des Flächenwidmungsplanes 5.35 "Fachhochschule IV"; Änderungsbeschluss 

 16.  König, Hohenekstraße; Änderung des Flächenwidmungsplans und des Bebauungsplans; 
Verfahrenseinleitung 

 17.  Musikheim; Änderung des Flächenwidmungsplans 5.36; Änderungsbeschluss 

 18.  Musikheim; Erstellung eines Bebauungsplans; Verfahrenseinleitung 

 19.  Adaptierung des Gemeindezentrums; Auftragsvergabe für Fußbodenergänzung 

 20.  Erweiterung des Kindergartengebäudes; Auftragsvergabe für Sonderplaner 

 21.  Resolution: Lehre für Asylwerbende in Mangelberufen 

 22.  Mittagstisch: Zwischenbericht und nächste Termine 

 23.  Count IT; Schaffung von Parkplätzen 

 24.  Allfälliges 

 
 

Protokoll: 
 

 1. Bericht des Prüfungsausschusses vom 22.05.2018 
 
Die Bürgermeisterin bittet den Prüfungsausschussobmann GR Wolfgang Umgeher um den 
Bericht des Prüfungsausschusses. 
 
GR Wolfgang Umgeher bringt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 22.05.2018 vollin-
haltlich zur Kenntnis. 
 
GR Christoph Magerl: 
Der am 05.02.2018 ausgestellte Prüfungsbericht der BH Freistadt bezeugt im Wesentlichen 
ein sehr gutes Ergebnis für unser Amt und unsere Bürgermeisterin. Ob Verwaltung, Bauabtei-
lung oder Finanzabteilung - im Prinzip wurden alle Tätigkeiten richtiggemacht. Danke für die 
gewissenhafte Arbeit.  
Im Prüfbericht sind einige der aufgeführten Themen aufgezeigt, die zum Abklären und aufar-
beiten sind. Dazu gibt es in dieser GR-Sitzung einige Punkte die diesbzgl. behandelt werden.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner 
bedankt sich bei den Mitarbeitern des Amtes. Beim Bürgermeistertag in Freistadt wurde klar, 
dass die Gemeinde Hagenberg sehr fortschrittlich und professionell arbeitet (Baulandsiche-
rungsverträge usw.). Deshalb gilt ihr Dank auch dem Gemeinderat. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag der Gemeinderat wolle beschließen: 



Gemeinderat 21.06.2018  Seite 5 von 31 

 

 
Der dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Bericht des Prüfungsaus-
schusses vom 22.05.2018 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 2. Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept im Rahmen der Stadtumlandko-
operation (SUK) RUF 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Das Projekt Stadtumlandkooperation, an dem viele Stunden gearbeitet wurde, ist ein sehr er-
folgreiches Projekt für unsere Gemeinde.An der Vorarbeit zur Umsetzung dieses Konzeptes 
waren sehr viele Leute beteiligt die heute nicht anwesend sind, wie z.B. die Radfahrbewegung  
„Umsatteln“ unter Federführung von Frau Christiane Jogna und vieler passionierter Radfahrer.  
Der Gemeinderat hat sich mit Beschluss vom 16.6.2016 an der Stadtumlandkooperation 
(EFRE-Programm) beteiligt und mit den RUF-Gemeinden eine Grundsatzvereinbarung dahin-
gehend abgeschlossen. In zahlreichen Besprechungen auf RUF-Ebene wurde schließlich für 
die Region ein Rad- und Fußwegekonzept unter fachlicher Begleitung des Büros Komobile 
entwickelt. Dieses Rad- und Fußwegekonzept sieht für jede RUF-Gemeinde eine umfangrei-
che Liste von Maßnahmen vor. Zu den im Verkehrsausschuss besprochenen Umsetzungspri-
oritäten der Gemeinde zählen der Ausbau einer Geh- und Radwegverbindung einschließlich 
Beleuchtung ab der ASKÖ-Sporthalle bis zum Agrarbildungszentrum. Ferner ist eine Fuß-
wegeverbindung ab dem Gasthaus Dannerwirt bis nach Oberaich vorgesehen. Als weitere 
bauliche Maßnahme ist im Bereich der Eisenbahn-Unterführung bis zur Dürckheimstraße eine 
Verbreiterung des bestehenden Fußweges auf eine Breite von 2,5 m vorgesehen. Im Bereich 
der Fahrbahnhaltestelle Linzer Kreuzung (vor dem alten Billa-Markt) ist eine Befestigung einer 
Auftrittsfläche zwischen Fahrbahn und Geh- und Radweg geplant. Neben diesen baulichen 
Maßnahmen sind auf der Hauptstraße auf den Steigungsstrecken Bodenmarkierungen mit 
zum Teil roter Einfärbung vorgesehen. Nach den vorliegenden Schätzungen belaufen sich die 
Gesamtkosten für die angeführten Maßnahmen auf ca. € 397.000,--. 
Es wird vermerkt, dass die Verfügbarkeit der benötigten Flächen für die geplanten baulichen 
Maßnahmen grundsätzlich gegeben ist. Im Fall des Gehweges Anitzberg-Oberaich haben die 
Grundanrainer Andreas und Brigitte Lintner eine Grundabtretung für das Projekt abgelehnt. 
Nach den durchgeführten Ermittlungen kann auf Straßengrund ein 1,5 m breiter Gehweg auf 
eigenem Grund errichtet werden. Lediglich bei der Engstelle des Hauses von Frau Isabella 
Zuschrader müsste aus Platzmangel anstatt des Gehweges ein 1,5 m breiter Gehsteig (mit 
Bordsteinkante) errichtet werden. In diesem Fall entfällt der 1,0 m breite Grünstreifen zwischen 
Fahrbahn und Gehweg. Im Bereich des Grundstücks der Ehegatten Lintner ist noch zu klären, 
ob die Geländeanpassung auf Nachbargrund vorgenommen werden kann. 
 
Um spätere Umbauten beim Geh- und Radweg im Bereich des Teichbergs zu vermeiden, 
sollte sinnvollerweise auch die Verbreiterung der Hauptstraße für die Errichtung einer Abbie-
gespur mitgebaut werden. Die Kosten der Abbiegespur unterliegen jedenfalls keiner Förde-
rung. Für die Erstplanungen und Kostenschätzungen sind bereits Vorleistungen für das Büro 
DI Eitler in der Höhe von € 995,76 angefallen.  
 
Finanzierung: 
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Zu den vorhin erwähnten Gesamtkosten von € 397.000,-- werden zusätzlich € 80.000,-- für die 
Herstellung der Abbiegespur kalkuliert, sodass mit einem Gesamtbauvolumen von € 477.000,-
- auszugehen ist. Zu den Gesamtkosten für die Abbiegespur und den Geh- und Radweg bis 
zum Kreisverkehr in Höhe von ca. € 250.000,--, leistet die Realtreuhand einen Kostenanteil 
von € 175.000,--. Für die ungedeckten Kosten können Fördermittel erwartet werden. Die Rest-
finanzierung hat die Gemeinde zu übernehmen und die erforderlichen Mittel i. H. von € 26.000,-
- freizugeben.  
 
Weiteres Prozedere: 
In der Sommer-Sitzung der Gemeinderäte sollen die Grundsatzbeschlüsse für das SUK-Pro-
jekt samt dem Beschluss über die Bereitstellung der Finanzierungsmittel gefasst werden. Die 
geplanten Maßnahmen sollen von allen Regionsgemeinden gemeinsam ausgeschrieben wer-
den. In der Herbst-Sitzung (September 2018) wäre die Vergabe des Planungsauftrages für die 
Detailplanung vorgesehen. Im Anschluss daran könnte die Detailplanung sowie auch die Aus-
schreibung der Bauarbeiten erfolgen, sodass in der Dezember-Sitzung die Auftragsvergabe 
an die Baufirmen vorgenommen werden könnte. 
 
Der Förderungsantrag für die EFRE-Förderung sollte bis Ende Juli d. J. eingereicht werden 
können und bis zum Herbst die Förderungszusage vorliegen. Der Umsetzungszeitraum ist von 
2019 bis 2020 geplant (Projektabrechnung 2020). Seitens der Förderstelle wird auf die Einhal-
tung der Vergaberichtlinien, das Vorliegen von mindestens 3 Angeboten sowie auf die Einhal-
tung der Förderungsrichtlinien streng geachtet werden.  
 
GV Gabriela Küng: 
Hier geht es um EU-Fördergelder, die über das Regionalmanagement in OÖ ausgeschüttet 
werden. Die Initiative ist ausgerichtet auf die Stärkung der Kooperationen von Gemeinden und 
deshalb auch die Rückfrage: Bei der Ausarbeitung des Konzeptes wurde eine Prioritätenliste 
der beteiligten Gemeinden erstellt, die Basis für die Förderanträge und Fördergenehmigungen 
ist. Ein großes Anliegen ist, dass unsere Vorhaben sich mit diesen decken und kein Risiko 
eingegangen wird. Das Vorhaben ist unter starker Einbindung und großer Initiative der Gruppe 
„Umsatteln“ entstanden. Der Fokus und das Ziel dieses Programms in unserer Region ist die 
Lebensqualität der hier lebenden Menschen zu erhöhen. Ein bedeutender Schritt für mehr Le-
bensqualität in unserer Region ist es, wegzukommen vom ausschließlichen Individualverkehr. 
Immer mehr Leute und vor allem auch Kinder nutzen ihre Fahrräder und es gibt viele Möglich-
keiten das Fahrradfahren alltagstauglich zu machen. Für mehr Sicherheit entlang der Haupt-
straße gibt es keine andere Möglichkeit als mit Bodenmarkierungen zu arbeiten und diese 
Maßnahme soll nicht vernachlässigt werden und nicht in Vergessenheit geraden.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Das Thema Bodenmarkierungen ist nach wie vor auf unserer Agenda. Vorerst soll aufgrund 
der finanziellen Ressourcen der erste Teil umgesetzt werden und danach sukzessive die Liste 
abgearbeitet werden.  
 
GR Martin Biladt: 
Die Grundidee dieses EFRE-Programms war den CO2-Ausstoß zu reduzieren und kurze 
Wege sicher zu gestalten (Radwege usw.). Daher wurden seitens der EU die Fördergelder 
freigegeben. Anfänglich gab es Nachbargemeinden die sich in den Vordergrund gedrängt und 
viele Mittel beansprucht haben. Kurze Zeit sah es so aus, als ob für Hagenberg in Relation 
wenige MIttel übrig blieben. Durch das vehemente Auftreten und den Einsatz unserer Bürger-
meisterin wurde der Förderanteil für unsere Gemeinde jedoch erhöht. Ein Dank an unsere 
Bürgermeisterin.  
 
GR Christoph Magerl 
findet es sehr erfreulich, dass ein Projekt in unserer Region – in unseren 3 Gemeinden – ver-
wirklicht werden kann. Bei der letzten RUF-Sitzung in Hagenberg wurde von ihm der Gehweg 
vom Gasthaus Dannerwirt bis zur Liegenschaft Pichler in Oberaich eingebracht. Durch das 
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Freiwerden von Mitteln ist die Realisierung dieses Weges nun möglich und die Kinder können 
in Zukunft sicher zur Bushaltestelle gehen.  
Als Autofahrer sollte man viel mehr Rücksicht auf die Radfahrer nehmen. Mehr mit dem Rad 
zu fahren wird nicht ausbleiben, da die freien Parkflächen in den Orten immer weniger werden.  
 
Vizebgm. Thomas Eder: 
Dieses Projekt führt beim Teichweg die Steigung hinauf zum ABZ/Kreisverkehr und wird aus 
den vorgenannten Fördermittel finanziert. Zur Finanzierung des Kreisverkehrs wird ein Groß-
teil der Infrastrukturkosten des Wohnparks herangezogen werden.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 

 Das im Sachverhalt näher beschriebene Projekt wird grundsätzlich zur Kenntnis ge-
nommen und dem Förderantrag zugrunde gelegt. Der endgültige Projektumfang ist 
abhängig von der Durchführbarkeit und der haushaltswirtschaftlichen Verträglich-
keit der geplanten Maßnahmen.  

 Die zur Projektfinanzierung erforderlichen Mittel in der voraussichtlichen Höhe von 
€ 26.000,-- werden bereitgestellt und die bereits angefallenen Vorleistungen in Höhe 
von € 995,76 genehmigt.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 3. Vertrag zur Abfuhr der sogenannten Bio-Eimer; Eintritt des Herrn Gregor 
Aichinger, Gauschitzberg 28, Unterweitersdorf, als Vertragspartner 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Die Gemeinde Hagenberg hat im Jahr 2000 mit den Ehegatten Anton und Maria Kapplmüller, 
Landwirte in Unterweitersdorf, Loibersdorf 21, einen Vertrag betreffend die regelmäßige Ab-
fuhr der im Gemeindegebiet anfallenden biogenen Abfälle abgeschlossen. Im ggst. Vertrag 
wurde auch vereinbart, dass Herr Josef Aichinger, Landwirt in Unterweitersdorf, Gauschitzberg 
28, als Subunternehmer der Ehegatten Kapplmüller auftritt. Eine Subunternehmerschaft ist 
insofern von Vorteil, als im Verhinderungsfall eine adäquate Vertretung gegeben ist. Mit 
Schreiben vom 11. Juni 2018 teilt Herr Kapplmüller mit, dass er aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr in der Lage ist, diese Tätigkeit weiter auszuüben und kündigt daher das Vertrags-
verhältnis per 30.06.2018. Im geltenden Vertrag ist unter Pkt. XII. eine Kündigungsfrist jeweils 
bis zum Ende eines Jahres unter Einhaltung einer 6-monatigen Kündigungsfrist vorgesehen. 
Diese Kündigungsfrist soll für die jeweiligen Vertragspartner einen geordneten Übergang er-
möglichen. Um eine nahtlose Fortsetzung der Abfuhr der sog. Bio-Tonnen sicherzustellen, hat 
Herr Kapplmüller bereits selbständig für einen Nachfolger in der Person des Herrn Gregor 
Aichinger, Gauschitzberg 28, Unterweitersdorf, gesorgt. Herr Gregor Aichinger ist der Sohn 
des bereits jahrzehntelang als Subunternehmer tätigen Landwirtes Josef Aichinger. Herr 
Aichinger jun. Ist derzeit Landmaschinenmechaniker bei der Firma Florian Bauer in Götschka 
und ab 01.07.2018 selbständiger Forstwirt sowie der potentielle Hoferbe der Ehegatten Aichin-
ger sen.. Der neue Vertragspartner bewirbt sich mit seinem Schreiben vom 11. Juni 2018 um 
die Nachfolge der Ehegatten Kapplmüller und akzeptiert eine Vertragsvereinbarung auf Basis 
der bisherigen Bedingungen, wobei weiterhin Herr Aichinger sen. Subunternehmer des neuen 
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Vertragspartners bleiben würde. Im Zuge der neuen Vertragsgestaltung wird auch eine index-
bedingte Erhöhung des Abfuhrtarifes mitberücksichtigt werden (Erhöhung von bisher € 0,73 
auf € 0,77/Eimer). 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die Vertragskündigung durch die Ehegatten Anton und Maria Kapplmüller per 30. Juni 
2018 wird zur Kenntnis genommen und der dem Gemeinderat vollinhaltlich bekannte 
Vertrag mit Herrn Gregor Aichinger, Gauschitzberg 28, Unterweitersdorf, wird geneh-
migt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 4. Erstellung eines Kanalzustandberichtes gemäß dem Zonenplan Zone 1; 
Auftragsvergabe 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Die Kanalisationsanlage der Gemeinde ist seit dem Jahr 1968 in mehreren Bauabschnitten 
gewachsen und es liegen dafür insgesamt 20 wasserrechtliche Bewilligungen vor. Diese was-
serrechtlichen Bewilligungen beinhalten im Einzelnen jeweils Wartungsvorschriften und War-
tungsfristen für den betreffenden Bauabschnitt. Die Einhaltung dieser vielen Einzelvorschrei-
bungen sollte vereinfacht werden. Aus diesem Grund hat die Wasserrechtsbehörde die Eintei-
lung der Kanal-Gesamtanlage in Zonen vorgeschrieben. Auf Antrag der Gemeinde wurde die 
Gesamtanlage in eine einzige Zone (Zone 1) zusammengefasst und diese Zoneneinteilung mit 
Bescheid vom 28.03.2018, GZ: AUWR-2014-201457/6-Gra/May, festgelegt.  
 
Der Zonenplan ist ein Ergebnis des in den letzten Jahren aufgebauten Kanalkatasters. Zur 
Erstellung dieses Kanalkatasters musste das Kanalnetz (zumindest die älteren Anlagenteile) 
einer Spülung und einer Kamerabefahrung unterzogen werden. Anhand der Kamerabefahrung 
wurden die festgestellten Mängel an den Leitungen und Schächten aufgezeichnet, dokumen-
tiert und die Schäden einer automatischen Klassifizierung unterzogen und in Schadensklassen 
0 – 5 eingeteilt. Bewertungen der Klassen 0 bis 1 können als Mängelfrei behandelt werden. 
Schäden der Schadensklasse 2 – 5 sind einer handlungsorientierten Zustandsnachbewertung 
zu unterziehen. Das bedeutet, dass die Schäden der vorher genannten Schadensklassen 
nachbewertet und daraus Sanierungsmaßnahmen im Bedarfsfall abgeleitet werden müssen. 
Der sich daraus ergebende Zustandsbericht bildet die Grundlage für ein Sanierungskonzept 
und ein Sanierungsprojekt.  
 
Das Büro FHCE Dr. Flögl Ziviltechniker GmbH bietet die Erstellung des Zustandsberichts mit 
Schreiben vom 11.04.2018 zu einem Honorar von ca. € 5.590,00 exkl. USt. an. Laut Bescheid 
der Wasserrechtsbehörde vom 25.03.2018 ist der Zustandsbericht der Wasserrechtsbehörde 
bis längstens 31.08.2018 vorzulegen.  
Die Erstellung des in weiterer Folge erforderlichen Sanierungskonzeptes und Sanierungspro-
jekts sind noch nicht Gegenstand der Beauftragung.  
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Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Das Ingenieurbüro Dr. Flögl Ziviltechniker GmbH, Stockhofstraße 32, 4020 Linz, wird auf 
Basis ihres Angebotes vom 11.4.2018 mit der Erstellung eines Zustandsberichtes für 
die Kanalisation (Zone 1) zum angebotenen Honorar von ca. € 5.590,00 exkl. USt. beauf-
tragt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 5. Abschluss eines Pachtvertrages mit Frau Rahma Zazia, Salzstraße 26, Ha-
genberg, (vulgo Wolfsgruber) betreffend die Pachtung von Lagerflächen 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Die Gemeinde hat im Jahre 2002 mit den Ehegatten Karl und Ingeborg Pühringer, Salzstraße 
26, Hagenberg, einen Pachtvertrag abgeschlossen und mit diesem Vertrag den ehemaligen 
Rinderstall mit einem Ausmaß von ca. 12 x 20 m gepachtet. Der Raum wird von der Gemeinde 
als Lager- bzw. Abstellraum für Fahrzeuge, Maschinen und andere Gerätschaften bzw. Mate-
rialien verwendet. Für die Überlassung des Pachtgegenstandes leistet die Gemeinde derzeit 
einen monatlichen Pachtzins in Höhe von € 685,-- zuzüglich einer Betriebskostenpauschale 
von mtl. € 6,20. Mittlerweile ist der Sohn der damaligen Verpächter, Herr Karl Pühringer jun., 
Eigentümer des Wolfsgruber-Hauses. Herr Karl Pühringer jun. hat wiederum seiner Ehefrau 
Rahma Zazia das Fruchtnießungsrecht hinsichtlich des Wirtschaftstraktes übertragen. Dieser 
Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit noch der grundverkehrsbehördlichen Genehmi-
gung. Die Genehmigung steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus, ist aber nach Auskunft 
der Grundverkehrsbehörde zu erwarten. Die entscheidende Sitzung findet voraussichtlich am 
25.6.2018 statt. Aufgrund dieses Fruchtnießungsvertrages ist Frau Zazia künftig die formelle 
Verpächterin. Neben der Änderung des Vertragspartners ist im vorliegenden Pachtvertrags-
Entwurf auch eine inhaltliche Änderung vorgesehen. Diese Veränderung bezieht sich darauf, 
dass die Verpächterin den Zubau eines gleichwertigen Raumes überlegt. In diesem Fall hat 
die Gemeinde das Recht ausbedungen, dass die Verpächterin einen Streugutsilo mit einem 
Fassungsvermögen von ca. 100 m³ errichtet. Der Bedarf eines Streugutsilos würde eventuell 
im Falle der Errichtung des geplanten Musikheimes akut werden. Ansonsten bleiben die übri-
gen Vertragsbestimmungen, insbesondere die Höhe des Pachtzinses, sinngemäß unverän-
dert.  
 
GR Christoph Magerl 
bedankt sich im Namen der Gemeinde bei der Familie Pühringer. Die Familie Pühringer ist der 
Gemeinde immer entgegengekommen.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der vorliegende und dem Gemeinderat vollinhaltlich bekannte Pachtvertrag mit Frau 
Rahma Zazia, Salzstraße 26, Hagenberg, wird vorbehaltlich der Rechtswirksamkeit des 
im Punkt I des Pachtvertrages zitierten Fruchtnießungsvertrages genehmigt.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 6. Erlöschen der Lustbarkeitsabgabeordnung 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Die Bezirkshauptmannschaft Freistadt hat in den Monaten September/Oktober 2017 eine um-
fangreiche Gebarungsprüfung vorgenommen und im diesbezüglichen Prüfungsbericht auf 
Seite 13 folgende Feststellung getroffen: 
„Eine Abgabe für die Veranstaltung von Lustbarkeiten nach dem OÖ. Lustbarkeitsabgabenge-
setz 1979 hat die Gemeinde bis Ende 2016 verrechnet. 2014 und 2015 betrugen die Einnah-
men 1.272 Euro bzw. 1.218 Euro. 2016 wurden 874 Euro vereinnahmt. Zwischen 600 und 700 
Euro entfielen dabei jährlich auf eine einzige Veranstaltung. Die restlichen Einnahmen betrafen 
vor allem einen Gastronomiebetrieb, der bis zum Jahr 2016 einen Spielautomaten in Betrieb 
hatte (monatlich 21,80 Euro. Zwischenzeitlich wird der Spielautomat nicht mehr betrieben). 
2015 wurde das OÖ Lustbarkeitsabgabengesetz 1979 durch das OÖ Lustbarkeitsabgabenge-
setz 2015 ersetzt. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 1. September 2015 fiel die bis 
dahin bestandene Verpflichtung der Gemeinden auf Einhebung einer Lustbarkeitsabgabe weg 
und es den Gemeinden seitdem freigestellt, auch weiterhin von einer solchen Abgabenvor-
schreibung Gebrauch zu machen.  
Der Gemeindevorstand hat sich in der Sitzung am 26. November 2015 gegen die weitere Vor-
schreibung der Lustbarkeitsabgabe ausgesprochen und daher keine Anpassung vorgenom-
men. Mit Inkrafttreten des neuen Lustbarkeitsabgabengesetzes 2015 galt die alte Lustbarkeits-
abgabenordnung daher als aufgehoben. Sollte zukünftig entsprechender Bedarf gegeben sein, 
ist seitens der Gemeinde beabsichtigt, eine neue Lustbarkeitsabgabenordnung auf Basis der 
neuen Bestimmungen zu erlassen.“ 
 
Die Grundlage für den oben erwähnten Beschluss des Gemeindevorstandes war der Amtsvor-
trag vom 25.11.2015, der nachstehend wiedergegeben wird: 
 
 

Amtsvortrag 

Betreff: Lustbarkeitsabgabe  

 
Sachverhalt: 
Aufgrund der derzeitigen Rechtslage sind die oberösterreichischen Gemeinden durch das Oö. 
Lustbarkeitsabgabegesetz 1979 verpflichtet, für eine Vielzahl unterschiedlichster Veranstal-
tungen eine Abgabe einzuheben. Aufgrund der geringen Erträgnisse und dadurch, dass oft 
gemeinnützige Vereine und auch einzelne Privatpersonen von dieser Abgabe betroffen sind, 
wurden die Rahmenbedingungen für die Erhebung der Lustbarkeitsabgabe neu geregelt. So 
ermöglicht das neue Lustbarkeitsabgabegesetz 2015 den Gemeinden, eine Lustbarkeitsab-
gabe nur für Wettterminals und Spielapparate an öffentlichen Orten einzuheben. Das neue 
Lustbarkeitsabgabegesetz bringt eine Erhöhung der möglichen Abgabe für Spielapparate bis 
höchstens € 50,00 je Apparat, bei Betriebsstätten mit mehr als 8 Apparaten höchstens € 75,00 
je Apparat und angefangenen Kalendermonat. 
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Für den Betrieb von Wettterminals darf die Abgabe höchstens € 250,00 je Apparat und Kalen-
dermonat betragen.  
Die Erträge der Lustbarkeitsabgabe aus Veranstaltungen und den Betrieb von Spielapparaten 
in der Gemeinde Hagenberg betrugen in den letzten Jahren jährlich ca. € 1.200,00, wobei 
davon € 800,00 aus dem Maturball des BORG Hagenberg stammen.  
 
Nun kann darüber entscheiden werden, ob die Lustbarkeitsabgabeordnung nach dem 
01.03.2016 weiterhin eingehoben und inhaltlich an die neue Gesetzeslage angepasst oder 
gänzlich aufgehoben wird. Im Falle einer Nichtanpassung verliert die Lustbarkeitsabgabeord-
nung mit Inkrafttreten des vorliegenden Landesgesetzes ihre Rechtsgrundlage und gilt daher 
ab diesem Zeitpunkt als aufgehoben.  
Nach telefonischer Auskunft der Nachbarsgemeinden wurde von Wartberg mitgeteilt, dass die 
Lustbarkeitsabgabe ersatzlos aufhebt, Unterweitersdorf aufgrund der Einnahmen der Disko-
thek Evers weiterhin eine Abgabe einhebt und in Pregarten noch keine Entscheidung feststeht.  
 
Rechtliche Beurteilung: 
Um weiterhin eine Lustbarkeitsabgabe einheben zu können, müssten die Gemeinden mit Wirk-
samkeit 01.03.2016 eine neue Lustbarkeitsabgabe-Verordnung auf Basis des § 15 Abs. 3 Z 1 
FAG 2008 beschließen. Gleichzeitig treten die bestehenden Lustbarkeitsabgabe-Verordnun-
gen nach dem Lustbarkeitsabgabegesetz 1979 außer Kraft.  
Die Einhebung der Lustbarkeitsabgabe fällt in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
und ist durch Verordnung festzusetzen 
 
Beschlussvorschlag für Gemeindevorstand: 
Aufgrund der zahlreichen gesetzlichen Ausnahmen zur Einhebung der Lustbarkeitsabgabe 
und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand zur Einhebung und Kontrolle dieser, ist nicht 
beabsichtigt, eine Lustbarkeitsabgabeordnung auf Basis der neuen Bestimmungen zu erlas-
sen.   
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Mangels eines entsprechenden Bedarfes ist die Notwendigkeit zur Erlassung einer 
neuen Lustbarkeitsabgabenordnung auf Basis der neuen gesetzlichen Bestimmungen 
derzeit nicht gegeben.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 
 

 7. Erlassung einer Hundeabgabe-Verordnung 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Bislang wurde die Hundeabgabe in den Gemeinden alljährlich vor Beginn eines neuen Haus-
haltsjahres per Gemeinderatsbeschluss festgesetzt. Nach Mitteilung des OÖ Gemeindebun-
des hat das Land OÖ insbesondere Abgangsgemeinden darauf aufmerksam gemacht, dass 
als Rechtsgrundlage zur Einhebung der Hundeabgabe eine Hundeabgabe-Verordnung erlas-
sen werden muss. Der OÖ Gemeindebund hat daher für alle oberösterreichischen Gemeinden 
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eine Muster-Hundeabgabe-Verordnung ausgearbeitet, die künftig auch die Rechtsgrundlage 
für die Einhebung der Hundeabgabe in der Gemeinde Hagenberg bilden soll. Da die Hunde-
abgabe-Vorschreibung für das laufende Jahr 2018 bereits ergangen ist, soll – um eine koordi-
nierte Anwendung der Gebührenordnung zu gewährleisten – die neue Verordnung per 
1.1.2019 in Kraft treten. 
 
Die Verordnung enthält detaillierte Regelungen hinsichtlich der abgabepflichtigen Hunde, der 
Abgabenschuldner und der Abgabenhöhe. Ferner enthält die Verordnung Detailregelungen 
über das Entstehen der Abgabenschuld sowie den Tatbestand für die Befreiung von der Ab-
gabe.  
 
Die Höhe der Hundeabgabe beträgt derzeit € 30,00 bzw. € 20,00 für Wachhunde. Im Sinne 
einer Angleichung und der Empfehlung im Prüfungsbericht der BH Freistadt ist ab dem Jahr 
2019 die obligate Hundeabgabe mit € 40,00 jährlich vorgesehen.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die im Entwurf vorliegende und dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte 
Hundeabgabe-Verordnung wird per 1.1.2019 erlassen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 8. Tourismusgesetz 2018 (Ortsklassenverordnung 2019); Beibehaltung der 
bisherigen Ortsklasse 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Vor etwa 15 bis 20 Jahren ist die Marktgemeinde Hagenberg durch Beschluss des Gemein-
derates zur Tourismusgemeinde der Ortsklasse „C“ vom Land OÖ eingestuft worden. 
Grundsätzlich wäre für die Gemeinde Hagenberg damals die Einstufung in die Ortsklasse 
„D“ die adäquate Einstufung gewesen. Ausschlagegebend für die Höherreihung in die Orts-
klasse „C“ war seinerzeit das Drängen des Softwareparkmanagements, wobei die Motiva-
tion dafür hauptsächlich in den Förderungsmöglichkeiten bei Investitionen durch Tourismus-
betriebe angesiedelt war. Aufgrund des § 9 des neuen Tourismusgesetzes 2018 wird per 
01.01.2019 eine neue Ortsklassenverordnung in Kraft treten, wobei die Gemeinden ent-
sprechend ihrer Bedeutung für den Tourismus in 4 Ortsklassen eingeteilt und eingestuft 
werden. Für die Einstufung einer Gemeinde werden als Parameter die Nächtigungszahlen 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre herangezogen. In den Jahren 2013 bis 
2017 wurden bezogen auf OÖ mit einer Einwohnerzahl von 1,440.033 Einwohner 7,274.304 
Nächtigungen gezählt. Das ergibt eine Nächtigungsintensität von 5,05 Nächtigungen/Ein-
wohner. Darauf aufbauend ergeben sich folgende Grenzwerte für die Einreihung in die 
nächsthöhere Ortsklasse: 
 

Grenzwert OKL A 10,100 

Grenzwert OKL B 5,050 

Grenzwert OKL C 2,525 
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Die Gemeinde Hagenberg hat in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche Nächtigungs-
zahl von 2.045,80 Nächtigungen erreicht. Bezogen auf die durchschnittliche Einwohnerzahl 
errechnet sich daraus eine Nächtigungsintensität von 0,76 Nächtigungen/Einwohner. Dar-
aus resultiert im Hinblick auf die Grenzwerte der Ortsklassenverordnung eine Einreihung in 
die Ortsklasse „D“. Sollte die Beibehaltung der bisherigen Ortsklasse angestrebt werden, 
wäre ein Beschluss des Gemeinderates auf Aufstufung ohne Anhörung der Pflichtmitglieder 
zulässig (Anmerkung: Pflichtmitglieder sind alle Gewerbetreibenden in einer Gemeinde).  
 
Aufgrund der seinerzeitigen Höherreihung von der Ortsklasse „D“ in die Ortsklasse „C“ wur-
den somit alle Gewerbetreibenden in der Gemeinde interessentenbeitragspflichtig. Die 
Höhe des Interessentenbeitrags ist je nach Unternehmenssparte abhängig vom jeweiligen 
Jahresumsatz. Eingehoben wird der Interessentenbeitrag durch die beim Land bzw. beim 
Landestourismusverband angesiedelte Interessentenbeitragsstelle. Sollte der Gemeinderat 
die Beibehaltung der Einreihung in die Ortsklasse „C“ beschließen, würden die Betriebe 
weiterhin beitragspflichtig bleiben. Erfolgt hingegen eine Abstufung aufgrund der Nächti-
gungsintensität in die Ortsklasse „D“ (ex lege) würde künftig die Beitragspflicht grundsätzlich 
entfallen. Lediglich für tourismusnahe Betriebe (Beherbergung, Gastronomie) mit einem 
Jahresumsatz von € 730.000,00 würden weiterhin beitragspflichtig bleiben, wobei allerdings 
eine deutliche Reduktion der Beitragsleistung (minus 75%) eintreten würde. Der Vorteil ei-
ner Einstufung in die Ortsklasse „C“ liegt darin, dass Investitionen von Beherbergungsbe-
trieben leichter gefördert werden können. Die Freizeitwohnungspauschale für Wohnungen 
und Objekte ohne Hauptwohnsitz bleibt auch bei einer Abstufung in die Ortsklasse „D“ auf-
recht.  
Allfällige Anträge auf Umstufung müssten bis spätestens 15.10.2018 per Gemeinderatsbe-
schluss eingebracht werden.  
Der Wirtschaftsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 28.5.2018 im Hinblick auf eine 
eventuelle Ansiedelung eines Hotelbetriebes für die Beibehaltung der bisherigen Einstufung 
in die Ortsklasse C ausgesprochen.  
 
GV Gabriela Küng: 
Hagenberg als international bekannte Gemeinde soll Tourismusgemeinde sein. Der Mehr-
wert und die Bedeutung der Gemeinde Hagenberg als Tourismusgemeinde wurde vom 
Großteil der Firmen damals geschätzt und unterstützt.  
 
GR Sandra Zeitlhofer: 
Im Wirtschaftsausschuss war die einstimmige Meinung, lieber den Status beibehalten als 
den Titel abzugeben um dann von den Firmen wieder Beiträge einzuheben die aberkannt 
wurden.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Entsprechend der Empfehlung des Wirtschaftsausschusses wird beim Land OÖ die Ein-
stufung der Marktgemeinde Hagenberg in die Tourismusortsklasse C beantragt.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
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 9. Änderung der Tarifordnung für Sportstätten 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Die Tarifordnung für die Benützung der Sportstätten der Gemeinde Hagenberg (Sporthalle inkl. 
Kletterwand, Gymnastiksaal in der Volksschule) wurde zuletzt gemäß dem Gemeinderatsbe-
schluss vom 14. Juni 2012 geändert.  
Die Tarife für die Benützung der Kletterwand wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 
13.06.2017 aktualisiert.  
 
Bei Gemeindeprüfung durch die Bezirkshauptmannschaft Freistadt wurde festgestellt, dass es 
nicht zulässig ist, dass es eine Unterscheidung zwischen Hagenberger Nutzern und externen 
Nutzern gibt.  
 
Vom Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport, Bildung und Gesundheit wurde in den letzten beiden 
Sitzungen eine Neugestaltung der Tarifordnung für die Benützung der Sportstätten der Ge-
meinde Hagenberg (Sporthalle inkl. Kletterwand, Gymnastiksaal in der Volksschule) erarbeitet 
und es wurde ein einheitliches Tarifmodell für aller Nutzer geschaffen.  
Die Grundpreise sind für alle Mieter gleich, auch eine Preisstaffelung für Vielbucher bleibt wie 
in der Tarifordnung vom 12.06.2012 erhalten.  
Neu eingeführt wird ein Stammkundenrabatt welche auf Basis der bezahlten Stunden vom 
Vorjahr berechnet wird. Dabei wird für die Vereine, welche häufig in der Halle trainieren der 
Grundpreis verringert und es ergeben sich für die Nutzer keine bzw. nur geringe Mehrkosten.  
Bei den Gesamteinnahmen ist aufgrund der Berechnungsbeispiele eine Umsatzsteigerung zu 
erwarten.  
 
Die Stundentarife für Trainingsnutzung in der VS-Hagenberg wir von € 10,00 auf € 
11,00/Stunde erhöht.  
 
Um inflationsbedingte Steigerung der Erhaltungskosten abfedern zu können, ist vorgesehen, 
dass diese Tarifordnung regelmäßig angepasst wird. Diesen Anpassungen wird die Steigerung 
des Verbraucherpreisindex zu Grunde gelegt. 
 
GR David Bergsmann: 
Im Kulturausschuss wurde darüber lange diskutiert und viele Varianten durchbesprochen. 
Danke an Herrn Natschläger Thomas für die Erstellung vieler Excel-Tabellen und das kalku-
lieren der Tarife. Um keine externen Nutzer zu benachteiligen, wurde der Stammkundenrabatt 
eingeführt. Je mehr Trainings in einem Jahr stattfinden, desto günstiger werden diese im 
nächsten Jahr. Für Hagenberger Vereine ändert sich nicht sehr viel. In Summe wird mit mehr 
Einnahmen gerechnet. Die Preise der Kletterhalle wurden leicht angehoben.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die aktualisierte Tarifordnung für die Benützung der Sportstätten der Gemeinde Hagen-
berg (Sporthalle inkl. Kletterwand und Volksschulhalle), mit Wirksamkeitsbeginn 1. Sep-
tember 2018, wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
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 10. Änderung der Tarifordnung für Gemeindezentrum 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Bei der Gemeindeprüfung durch die Bezirkshauptmannschaft Freistadt wurde festgestellt, 
dass es nicht zulässig ist, Unterscheidung zwischen Hagenbergen und „Externen“ im Verrech-
nungsmodus zu machen.  
Zulässig sind Unterscheidungen wie z.B. zwischen Privatpersonen und Vereinen.  
 
Eine Preissteigerung und Tarifanpassung ist wie folgt angedacht:  
 
Gliederung in:  

- Firmenveranstaltungen 
- Private Veranstaltungen 
- Vereinsveranstaltungen  
- Sondertarife zB Veranstaltungen im öffent. Interesse 

(werden vom Gemeindevorstand genehmigt) 
 
Preisgestaltung  

 

Festsaal mit 
Seminarraum 

Festsaal ohne 
Seminarraum 

Seminarraum Eiskeller 

 
6h 12h 24h 6h 12h 24h 6h 12h 24h 6h 12h 24h 

Firmenveranstaltung 340 485 625 225 305 390 170 225 280 170 225 280 

Privat 290 405 525 195 260 330 150 195 240 150 195 240 

Verein 185 250 315 130 170 210 110 135 160 110 135 160 

Öff. Interesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Saal & Eiskel-
ler 

Trauungsraum Foyer Zwinger 

 
6h 12h 24h 6h 12h 24h 6h 12h 24h 6h 12h 24h 

Firmenveranstaltung 500 695 895 75 100 125 115 145 175 80 95 105 

Privat 430 590 750 70 90 105 105 130 155 75 85 95 

Verein 285 375 465 50 60 75 85 95 110 65 70 75 

Öff. Interesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
GR David Bergsmann: 
Die Untergliederung wurde vereinfacht und die Preise erhöht. Bei z.B. vergleichbaren Hoch-
zeitslokalitäten liegt die Gemeinde Hagenberg preislich gesehen sehr weit hinten und deshalb 
wurden die Preise teilweise angehoben.  
 
 
Die Vorsitzende berichtet, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die aktualisierte Tarifordnung für die Benützung des Gemeindezentrums, mit Wirksam-
keitsbeginn 1. Jänner 2019, wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 11. DI (FH) Martin Leitner und DI Wilhelm u. Mag. Karin Medetz; Ansuchen um 
Verlängerung der Baubeginnfrist gem. Baulandsicherungsvertrag "Prom-
mer" 

 
Aufgrund seiner Befangenheit verlässt AL Franz Leitner den Sitzungssaal. 
 
Die Vorsitzende berichtet: 
Die Gemeinde hat mit Herrn Wilhelm Prommer am 8.10.2013 einen Baulandsicherungsvertrag 
abgeschlossen. Herr Prommer hat sich darin verpflichtet, die Grundstücke innerhalb von 5 
Jahren ab Rechtskraft der Flächenwidmung zu bebauen bzw. diese Bauverpflichtung an die 
Grundstückskäufer zu überbinden. Die Rechtskraft der Flächenwidmung ist am 27.11.2013 
eingetreten. Bis auf 2 Grundstückskäufer haben alle Grundkäufer die Bauverpflichtung bereits 
erfüllt. Herr DI (FH) Martin Leitner und die Ehegatten Medetz teilen mit, dass sie aus diversen 
Gründen die Bauverpflichtung noch nicht erfüllen konnten, aber weiterhin die Bauabsicht be-
steht und ersuchen um eine Verlängerung der Frist um 3 Jahre. Festgestellt wird, dass alle 
unterirdischen Anschlussleitungen bereits hergestellt wurden, sodass einer Fertigstellung des 
Straßenprojektes diesbezüglich keine Hindernisse entgegenstehen.  
 
Der Gemeindevorstand schlägt eine Verlängerung der Frist um vorläufig 2 Jahre vor.  
 
Vizebgm. Thomas Eder: 
In beiden Fällen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Grundstücke als Spekulati-
onsobjekte sind, da beide Antragsteller in Mietwohnungen leben und den Wunsch haben, mög-
lichst bald ein Eigenheim zu schaffen.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Dem Ansuchen des Herrn DI (FH) Martin Leitner und der Ehegatten DI Wilhelm und Mag. 
Karin Medetz auf Verlängerung der Frist bis 30.11.2020 zur Bebauung der im Rahmen 
des Baulandsicherungsprojektes Prommer erworbenen Grundstücke im Sinne des 
Punktes III, Abs. 1, des Baulandsicherungsvertrages wird stattgegeben.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 12. Nachbesetzung in Ausschüssen wegen Mandatsverzicht GR-Ersatzmit-
glied Stefan Enzenebner (SPÖ) 
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Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet GV Gerhard Reisinger: 
Das Gemeinderat-Ersatzmitglied Stefan Enzenebner war Mitglied im Kulturausschuss und hat 
per 4.6.2018 auf sein Mandat als Ersatzmitglied des Gemeinderates verzichtet. Stefan Enzen-
ebner war Mitglied des Kulturausschusses und Vertreter in der Generalversammlung des Ver-
eins RUF. Mit dem Ausscheiden als Mitglied des Gemeinderates enden auch seine Funktionen 
im vorgenannten Ausschuss bzw. im Verein RUF. Für die Nachbesetzung liegt seitens der 
vorschlagsberechtigten SPÖ-Fraktion seit 19.6.2018 ein entsprechender Wahlvorschlag vor. 
Der Wahlvorschlag lautet wie folgt: 
 
Mitglied Kulturausschuss   Karl Peroutka 
Ersatzmitglied Kulturausschuss  Martina Rummerstorfer 
RUF-Generalversammlung   Gerhard Reisinger 
 
Bei der gegenständlichen Nachwahl ist allein die Fraktion der SPÖ wahlberechtigt. Wahlen 
sind grundsätzlich geheim mittels Stimmzettel vorzunehmen, es sein denn, der Gemeinderat 
beschließt einstimmig eine andere Art der Stimmabgabe.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die nachfolgende Wahl eines Mitglieds in den Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport, Bil-
dung und Gesundheit erfolgt durch die Mitglieder der Fraktion der SPÖ mittels Hand-
zeichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, die Fraktion der SPÖ wolle beschließen: 
 
Die Abstimmung innerhalb der Fraktion der SPÖ ergibt eine einstimmige Annahme der 
Wahlvorschläge: 
 
Mitglied Kulturausschuss   Karl Peroutka 
Ersatz-Mitglied Kulturausschuss  Martina Rummerstorfer 
RUF-Generalversammlung   Gerhard Reisinger  
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 4  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
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 13. Wohnpark Nord; Vergabe des Planungsauftrages zur Herstellung der Inf-
rastruktur 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Der Baulandsicherungsvertrag soll im Juni noch finalisiert werden und der Gemeinderat im 
September den Beschluss fassen. Dieser Baulandsicherungsvertrag verlangt intensive Ver-
handlungen, da dieser auf 10 Jahr hin ausgerichtet ist. Solch zukunftsweisende Themen müs-
sen so aufbereitet werden, dass auch die nächsten Generationen dementsprechend danach 
arbeiten können. Es wird seitens der Gemeinde sehr genau darauf geachtet, dass den Genos-
senschaften, die die jeweiligen Grundstücke erwerben, die Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag übertragen werden.  
Sehr wesentlich ist auch der Grundstückstausch der VLW mit der Hagenberger Errichtungs- 
und VerwertungsgmbH.. Die VLW gibt das Grundstück frei und mittlerweile gibt es bereits po-
tentielle Käufer für dieses Grundstück.  
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Die Hagenberg Errichtungs- und VerwertungsgmbH, Georgestraße 30, 4222 Langenstein, ist 
eine gemeinsame Tochterfirma der Baufirma Hentschläger Bau GmbH, Langenstein, und der 
STICHT Technologie GmbH, Hagenberg, Softwarepark 37. Die Hagenberg Errichtungs- und 
VerwertungsgmbH hat die Aufgabe das derzeit noch der Fa. STICHT Technologie GmbH ge-
hörige Grundstück 779, KG Hagenberg, zu vermarkten und zu verwerten. In Erfüllung dieses 
Auftrages plant der genannte Projektbetreiber die Errichtung eines Wohnparks mit 209 
Wohneinheiten. Diesbezüglich sind die Änderung des Flächenwidmungsplanes, die Erstellung 
eines Bebauungsplanes sowie der Abschluss eines Baulandsicherungsvertrages in Vorberei-
tung. Zum Zwecke eines raschen Projektbeginns wurden bereits auch die ersten Projektstu-
dien durch das Büro Dr. Flögl für die Herstellung der Infrastruktur erstellt. Entsprechend den 
diesbezüglichen Vereinbarungen wird die Gemeinde als Bauherr auf dem betreffenden Areal 
die Infrastruktur herstellen. Die Infrastruktur umfasst  
a) Wasserversorgung (einschl. Hydranten) 
b) Rein- und Schmutzwasserentsorgung mit Retention und Pumpwerk 
c) Planung und Errichtung eines Kreisverkehrs (einschließlich der hierfür erforderlichen Stra-

ßenbeleuchtung) 
d) Herstellung der Aufschließungsstraßen 
e) Errichtung einer Fußgängerquerung im Bereich Zufahrt Sporthalle einschl. Fußweg 
f) Kosten der Bauleitung und der Bauaufsicht 
g) Kosten der Errichtung und des Abschlusses des gegenständlichen Baulandsicherungsver-

trages. 
 
Der für die Anbindung an das höherrangige Straßennetz erforderliche Kreisverkehr wurde be-
reits durch das technische Büro DI Eitler & Partner GesmbH, Linz, geplant. Das Straßennetz 
zur Innenerschließung des Bauareals, des Wasserleitungs- und Kanalbaues samt der Errich-
tung eines Retentionsbeckens und eines Pumpwerkes bedarf noch einer Detailplanung für die 
wasserrechtliche Bewilligung sowie zur Ausschreibung und Auftragsvergabe der Bauarbeiten. 
Das FHCE Ingenieurbüro Dr. Flögl Ziviltechniker GmbH, Stockhofstraße 32, 4020 Linz, bietet 
seine Leistungen mit Schreiben vom 1.3.2018 zu einem Honorar von € 99.600,00 exkl. USt. 
an. In diesem Honorar sind optionale Leistungen wie Vermessungsarbeiten, die Erstellung 
einer Betriebs- und Wartungsordnung, eines Explosionsschutzdokuments, sowie die Einbin-
dung in das LIS-Kanal-Datenmanagement und die Eingabe ins LIS-System nicht enthalten und 
somit auch nicht Gegenstand der Auftragsvergabe (wird zu einem späteren Zeitpunkt schla-
gend werden). Der geschätzte Bauumfang beläuft sich für den Wasser-, Kanal- und Straßen-
bau auf ca. € 1.375.000,00 netto. Dazu kommen noch geschätzte Kosten von € 280.000,-- 
exkl. USt. für den Kreisverkehr samt Beleuchtung, ca. € 20.000,00 für eine Fußgängerquerung 
über die Hauptstraße sowie Honorarkosten für das Büro Dr. Flögl in Höhe von ca. € 115.000,00 
netto. In Summe ergeben sich somit geschätzte Kosten von insgesamt € 1.800.000,00 exkl. 
USt.  
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Der Baulandsicherungsvertrag befindet sich wie erwähnt in der Vorbereitungsphase und es ist 
eine Beschlussfassung im September d. J. ins Auge gefasst. Um jedoch einen zeitigen Pro-
jektstart zu ermöglichen, hat sich der Bauausschuss in seiner Sitzung am 7.6.2018 dafür aus-
gesprochen, den Planungsauftrag an das Büro Dr. Flögl vorzuziehen (vor Abschluss des Bau-
landsicherungsvertrages) und unter der Bedingung zu vergeben, dass der Projektbetreiber der 
Gemeinde mit einer Kostenübernahmeerklärung den Ersatz der Planungskosten verbindlich 
zusichert.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Vorbehaltlich einer rechtsverbindlichen Kostenübernahmeerklärung durch den Projekt-
betreiber (Hagenberg Errichtungs- und VerwertungsgmbH) wird das Ingenieurbüro 
FHCE Dr. Flögl Ziviltechniker GmbH, Stockhofstraße 32, 4020 Linz, mit den Planungsar-
beiten zur Herstellung der Infrastruktur gemäß Angebot vom 1.3.2018 zum angebotenen 
Honorar von € 99.600,-- exkl. USt. beauftragt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 14. Lamplmair - Salzstraße; Änderung des ÖEK2.14; Änderungsbeschluss 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2017 den Einleitungsbeschluss für die Ände-
rung 2.14 des örtlichen Entwicklungskonzepts gefasst. 
 
Die Änderung umfasst die Vorsehung einer Wohnfunktion im östlichen Einmündungsbereich 
der Salzstraße in die Hauptstraße. 
 
Die von der Umwidmung betroffenen Anrainer sowie die betroffenen Ämter und Behörden sind 
mit Schreiben vom 04.01.2018 sowie 06.02.2018 von der geplanten Änderung nachweislich 
verständigt worden. 
 
Vom Amt der Oö. Landesregierung ist in der Stellungnahme vom 23.03.2018 mitgeteilt, wor-
den, dass hinsichtlich des Waldabstandes mindestens 15 m zur Widmungsgrenze einzuhalten 
sind und dieser Abstand bereits im Zuge der ÖEK-Änderung zur berücksichtigen ist. Ansons-
ten sind keine negativen Stellungnahmen bei der Gemeinde eingelangt. 
 
In der Bauausschusssitzung am 07.06.2018 ist die Angelegenheit positiv beurteilt und der Be-
schluss zur Änderung empfohlen worden. 
Den nächsten Verfahrensschritt stellt nun die Beschlussfassung der Änderung im Gemeinde-
rat dar. 
 
GR Alfred Svitil: 
Im ÖEK ist im geplanten Umwidmungsbereich eindeutig ein Grünzug eingetragen. Dieser ist 
sehr klar erkennbar, da auf dem „Dreiecksgrundstück“ der Familie Reichl eine Baulandwid-
mung mit Sonderwidmung vorliegt und somit keine Bebauung stattfinden darf. Warum ein seit 
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Jahrzehnten geplanter und ausgewiesener Grünstreifen aufgegeben werden soll, ist nicht 
nachvollziehbar. Der damalige Ortsplaner DI Deinhammer hat sich sehr für das Bestehen blei-
ben dieses Grünstreifens eingesetzt. 
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Diese Thematik wurde bereits auf Basis einer positiven Stellungnahme des Ortsplaners DI 
Mandl im Bauausschuss diskutiert. Die Entscheidung ist mehrheitlich in die Richtung einer 
Umwidmung gefallen. Der Gemeinderat hat schlussendlich eine endgültige Entscheidung zu 
treffen. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Das örtliche Entwicklungskonzept wird mit der Änderung des Ortsplaners Nr. 2.14 ge-
ändert. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  

Nein: 2 GR Alfred Svitil, GR Gabriela Küng 

Enthaltung: 4 GR Mihaly Carina, GR Martin Biladt, GR Arno 
Wilthan, GR Barbara Merten 

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 15. Änderung des Flächenwidmungsplanes 5.35 "Fachhochschule IV"; Ände-
rungsbeschluss 

 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Mit dieser Änderung sollen die Ressourcen zur Erweiterung der FH Hagenberg geschaffen 
werden, wobei vorerst die Standorte Steyr und Wels ausgebaut werden. Da die FH Hagenberg 
aufgrund ihres ausgezeichneten Rufes auch in Zukunft ausgebaut werden soll, müssen wir die 
Rahmenbedingungen für das Wachstum schaffen.  
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 den Einleitungsbeschluss für die Ände-
rung des Flächenwidmungsplans 5.35 „Fachhochschule IV“ gefasst. Mit Schreiben vom 
06.04.2018 und vom 09.04.2018 sind die betroffenen Ämter und Behörde bzw. die von der 
Änderung betroffenen Anrainer von der geplanten Änderung verständigt und zur Stellung-
nahme eingeladen worden. 
 
Die Abteilung Raumordnung hat in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, dass von forstfachlicher 
Seite ein Abstand von 15 m zum südlich angrenzenden Wald einzuhalten ist und dieser Ab-
stand mit einer Schutzzone oder durch Rücknahme der Baulandwidmung für diesen Bereich 
zu gewährleisten ist. Aufgrund der Tatsache, dass für diesen Bereich bereits eine Bauland-
widmung besteht und die ggst. Änderung lediglich die Erhöhung der Geschoßflächenzahl vor-
sieht, erscheint die Klärung der Abstandsfrage erst im aufsichtsbehördlichen Genehmigungs-
verfahren möglich. 
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die Beschlussfassung der Änderung im Gemeinderat vorge-
sehen. In der Bauausschusssitzung am 07.06.2018 ist die Angelegenheit positiv beurteilt und 
der Beschluss zur Änderung empfohlen worden. 
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Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der Flächenwidmungsplan wird mit der Änderung Nr. 5.35 mit der Bezeichnung „Fach-
hochschule IV“ geändert. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 16. König, Hohenekstraße; Änderung des Flächenwidmungsplans und des 
Bebauungsplans; Verfahrenseinleitung 

 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Die Familie König, Hohenekstraße 21, möchte auf dem Grundstück 2002/28, KG Hagenberg, 
den Zubau eines barrierefreien Wohnhauses vornehmen. Die Architekten Schneider & 
Lengauer haben diesbezüglich einen Entwurf vorgelegt, welcher bereits vorab mit der Forst-
abteilung der BH Freistadt abgesprochen worden ist.  
 
Von der Familie König ist die Übernahme der Planungskosten mit Datum vom 03.05.2018 
erklärt worden. 
 
Der geplante Zubau erfordert die Änderung des Flächenwidmungsplans sowie des Bebau-
ungsplans hinsichtlich der bestehenden Waldausweisung.  
 
Der Ortsplaner DI Max Mandl ist mit der Ausarbeitung der Entwurfspläne beauftragt worden, 
welche nun zur Fassung des Beschlusses zur Einleitung der raumordnungsrechtlichen Ver-
fahren vorgelegt werden. 
 
In der Bauausschusssitzung am 07.06.2018 ist die Angelegenheit positiv beurteilt und der Be-
schluss zur Änderung empfohlen worden. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der Flächenwidmungsplan Nr. 5 sowie der Bebauungsplan HO1 werden mit den Ände-
rungen 5.39 bzw. HO1.2 geändert. Die raumordnungsrechtlichen Verfahren sind einzu-
leiten. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
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 17. Musikheim; Änderung des Flächenwidmungsplans 5.36; Änderungsbe-
schluss 

 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 die Einleitung des raumordnungsrecht-
lichen Verfahrens für die Änderung des Flächenwidmungsplans zur Aufnahme eines Musik-
heims auf dem Grundstück 57/3, KG Hagenberg, beschlossen. 
 
Mit Schreiben vom 13.04.2018 sind die betroffenen Ämter und Behörden sowie die Nachbarn 
zur Stellungnahme eingeladen worden. Es ist festzustellen, dass keine negativen Stellungnah-
men eingebracht worden sind. 
 
In der Bauausschusssitzung am 07.06.2018 ist die Angelegenheit positiv beurteilt und der Be-
schluss zur Änderung empfohlen worden. 
 
Den nächsten Verfahrensschritt stellt nun die Fassung des Änderungsbeschlusses im Ge-
meinderat dar. Es folgen: Die Vorlage zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung, die Kundma-
chung der Änderung als Verordnung sowie die Verordnungsprüfung durch die RO-Rechtsab-
teilung beim Amt der Oö. Landesregierung. 
 
GR David Bergsmann 
bedankt sich im Namen des Vorstandes des Musikvereins für den raschen Fortschritt des Pro-
jektes. Der Musikverein hofft, so bald wie möglich aus dem Keller bei der Raiffeisenbank aus-
ziehen zu können und vielleicht ist das Musikheim beim 2025 stattfindenden großen Musikfest 
bereits fertig gestellt.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der Flächenwidmungsplan sowie das örtliche Entwicklungskonzept werden mit den Än-
derungen 5.36 bzw. 2.15 – „Musikheim“ geändert. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 
 
 

 18. Musikheim; Erstellung eines Bebauungsplans; Verfahrenseinleitung 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
Mit Entscheidung vom 20.03.2018 hat der Gemeinderat die Änderung des Flächenwidmungs-
plans zur Aufnahme eines Musikheims (Änderung 5.36) beschlossen. 
 
Im Zuge der Planungen dafür wurde das Erfordernis der Erstellung eines Bebauungsplans 
festgestellt, weshalb die Absicht, einen Bebauungsplan zu erstellen, mit Kundmachung vom 
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12.04.2018 durch vierwöchigen Anschlag an der Amtstafel bis zum 14.05.2018 öffentlich kund-
gemacht worden ist. 
 
In der Bauausschusssitzung am 07.06.2018 ist die Angelegenheit positiv beurteilt und der Be-
schluss zur Erstellung des Bebauungsplans empfohlen worden. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans liegt nun zur Fassung eines das Raumordnungsverfahren 
einleitenden Beschlusses vor. 
 
GR Alfred Svitil: 
Im Juni 2017 hat der Gemeinderat eine Entwurfsstudie für dieses Musikheim in Auftrag gege-
ben. Es ist überraschend, dass bereits eine Planung vorliegt, auf die eine Änderung des Be-
bauungsplanes aufgebaut werden kann. Diese Entwurfsstudie wurde in einer Bauausschuss-
sitzung mit dem Kommentar vorgestellt, dass dies nur eine Studie sei und somit fand auch 
keinerlei Diskussion statt. Hier fehlt die Begleitung dieses Vorhabens durch ein politisches 
Gremium, welches z.B. feststellt, was will man dort, was kann man dort alles bauen usw.. Der 
Bedarf dieses Musikheims ist auf jeden Fall berechtigt.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Die Benutzergruppe, in diesem Fall die Musiker des Musikvereins, wurden sehr stark einge-
bunden in dieses Projekt. Das Projekt wird so wie es vorgestellt wurde aufgrund der hohen 
Kosten nicht realisierbar sein. Sobald das Kostendämpfungsverfahren abgeschlossen ist, wird 
das Projekt Musikheim im Bauausschuss weiter behandelt. Auch beim Bau des Feuerwehr-
hauses war die Vorgehensweise ähnlich und es stand bei den Planungen die Benutzergruppe 
im Vordergrund.  
 
AL Franz Leitner: 
Es gibt die Vorgabe der Hochbauabteilung des Landes, dass beim alten Gemeindeamt nicht 
angedockt werden darf, da sonst bauphysikalische und wärmetechnische Probleme auftreten 
können und auch die Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema. Seitens des Landes darf der 
obere Teil des Bauhofs entfernt und das Musikheim gebaut werden. Der untere Bereich darf 
als Bauhof und Bauhofgarage genutzt werden. Die Änderung des Bebauungsplans ist auf-
grund eines Zwangspunktes notwendig.  
 
GV Gabriela Küng: 
Bei manchen Bauvorhaben entsteht der Eindruck, dass Entscheidungen bzw. Fortschritte in 
Prozessen von Planungsvorhaben schlüssig gefasst werden und keine direkte Bearbeitung in 
den Gremien haben. Natürlich sollen in erster Linie die Nutzer eingebunden werden, dies 
schließt aber nicht aus, dass politische Gremien damit befasst und die Entscheidungen darin 
gefällt werden.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Die Vergessenskurve ist teilweise leider etwas hoch. Die ganze Thematik wurde bereits einige 
Male besprochen, nur ist dies schon einige Monate her. Die Bauvorhaben werden im dafür 
zuständigen Bauausschuss abgearbeitet und präsentiert. Wichtig ist aber, dass die Benutzer 
als Experten maßgeblich einbringen. Die Politik ist für die Rahmenbedingungen sowie Ab-
schätzung der finanziellen Ressourcen zuständig.  
 
GR Alfred Svitil: 
Wann wurde beschlossen, dass ein Musikheim dort gebaut werden soll? Welches politische 
Gremium hat diesen Beschluss gefasst? 
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Der Grundsatzbeschluss wurde im Gemeinderat gefasst. Soll dies alles in Frage gestellt wer-
den? Jedes Bauvorhaben wurde bis jetzt von Anfang bis zum Schluss ordentlich durchgear-
beitet. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.  
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Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Zum Zweck der Unterbringung des von den Architekten Schneider & Lengauer geplan-
ten Musikheims wird ein Bebauungsplan für das Grundstück 57/3, KG Hagenberg er-
stellt. Das raumordnungsrechtliche Verfahren ist einzuleiten. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 23  

Nein: 1 GR Alfred Svitil 

Enthaltung: 1 GV Gabriela Küng 

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 19. Adaptierung des Gemeindezentrums; Auftragsvergabe für Fußbodener-
gänzung 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Die Bauarbeiten für die Adaptierung des Gemeindezentrums werden Ende Juni starten. Wie 
bereits heute zu sehen ist wurden schon Vorbereitungen getroffen. Da das derzeitige Eingang-
sportal abgebrochen und stattdessen eine Verglasung der Arkaden vorgenommen wird, ist im 
Innenraum der Parkettboden zu ergänzen und die bereits abgenützten Flächen am Altbestand 
abzuschleifen und neu zu versiegeln. Die Fa. Josef Freudenthaler, Waldburg 90, 4240 Wald-
burg, bietet diese Fußbodenergänzung samt Neuversiegelung des Altbestandes zu einem 
Preis von € 2.800,00 exkl. USt. an.  
 
GV Gabriela Küng: 
Aus dem kommunalen Investitionsprogramm war für die Gemeinde Hagenberg ein Fenster mit 
einer Auslobung von Förderungen für Hagenberg in der Höhe von € 20.000,00 offen. Wurde 
diesbezüglich etwas unternommen? 
 
AL Franz Leitner:  
Die Vorgabe war im Vorjahr noch den Finanzierungsplan zu beschließen und eine weitere 
Bedingung das Bauvorhaben noch zu beginnen, ansonsten wären diese bereits zugesagten 
Fördergelder verfallen und im Hinblick auf Gemeindefinanzierung NEU die Bedarfszuwei-
sungsmittel von der Sporthalle ebenso.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Wesentlich war, dass die BZ-Mittel verfallen wären weil das Vorhaben nicht in die Gemeinde-
finanzierung ALT gefallen wäre. Dieser Status wäre schlechter gewesen, wenn Gemeindefi-
nanzierung NEU zum Tragen gekommen wäre, auch mit einer Inanspruchnahme dieser För-
dermittel. Diese Entscheidung war eine wirtschaftlich richtige für die Gemeinde.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Auf Basis ihres Angebotes vom 26.4.2018 erhält die Fa. Josef Freudenthaler, Waldburg 
90, 4240 Waldburg, den Auftrag zur Ergänzung des Fußbodens zum angebotenen Preis 
von € 2.800,-- exkl. USt.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 

 20. Erweiterung des Kindergartengebäudes; Auftragsvergabe für Sonderpla-
ner 

 
Die Vorsitzende berichtet: 
Nach einer positiven Stellungnahme der Direktion für Bildung und Gesellschaft zum Bedarfs- 
und Entwicklungskonzeptes für den Kindergarten wurde vom Gemeindeamt das entwickelte 
Projekt zur Bauplanbewilligung und zum Kostendämpfungsverfahren eingereicht. In der Zwi-
schenzeit wurden die Errichtungskosten durch das Land OÖ mit einer Höhe von ca. € 
890.000,00 bereits bestätigt. Dem Auftrag des Landes, einen Einreichplan in Form eines Vor-
abzuges mit Baubeschreibung zu übermitteln, wurde ebenfalls bereits entsprochen. Es wird 
daher in Kürze eine Finanzierungszusage erwartet. Um einen raschen Projektstart zu sichern, 
erscheint es erforderlich, auch die Aufträge für die Sonderplanungen rasch zu vergeben. Vom 
Architekturbüro Schneider & Lengauer wurden folgende Planungsleistungen ausgeschrieben 
und es liegen dementsprechende Vergabevorschläge vor: 
 
Bauphysik  € 4.260,-- exkl. USt.  Fa. eco-energy-consulting GmbH, Kirchberg-Thening 
Statiker    € 5.600,-- exkl. USt.  Palzer OG Statik u. Projektmanagement, Neumarkt i. M. 
Elektroplanung   € 6.368,-- exkl. USt. Dieter Wintersperger, Neuhofen/Krems 
HKLS  € 5.571,-- exkl. USt.  Priesner & Partner GmbH, Linz 

 
GR Andreas Nader 
erkundigt sich, ob die erwähnten € 890.000,00 inkl. oder exkl. USt. sind. 
 
AL Franz Leitner 
teilt mit, dass es sich um Nettokosten handelt.  
 
GV Gabriela Küng: 
Erwähnt wurden Errichtungskosten von € 890.000,00. Details dazu sind nicht bekannt, jedoch 
wird parallel dazu der Auftrag für Sonderplanungen beschlossen die stark abhängig von den 
Hauptplanungen sind. Werden die Sonderplanungen beschlossen und die Hauptplanungen 
nicht? Wird der Plan so wie er vorliegt fortgesetzt? Denn dazu gibt es keine Beratungen und 
Beschlüsse im Gemeinderat.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Der Gemeindevorstand darf bis zu einer Summe von ca. € 10.000,00 selbst beschließen. In 
regelmäßigen Abständen werden in den GV-Sitzungen Beschlüsse für den Kindergarten ge-
fasst, wie auch in der letzten GV-Sitzung zum Ankauf von Möbeln. Diese Zwischenleistungen 
für die Provisorien sind finanziell absolut nicht ressourcenschonend und es muss bis zur Fi-
nanzierungszusage so schnell wie möglich die Arbeit des Architekten voranschreiten können.  
 
Vizebgm. Thomas Eder 
kann sich erinnern, dass Planungen für den Kindergarten beschlossen wurden. Damit die Pla-
nung voran schreitet müssen sich die Architekten eines Statikers usw. bedienen.  
 
GV Gabriela Küng: 
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Es geht nicht darum, das Projekt zu verhindern, sondern lediglich um die Rückfrage ob die 
Planungen mit dem Projektvorhaben übereinstimmt.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Hier geht es um die Vorleistungen um an Geschwindigkeit des Kindergartenbaus zu gewinnen 
und dies hat nichts mit der Reduktion, die noch erreicht werden muss, zu tun. 
 
AL Franz Leitner: 
Der Bedarfs- und Entwicklungsplan, der im Sozialausschuss behandelt wurde, beinhaltet den 
Zubau von 3 Gruppen in Form einer Krabbelstube und somit wurde der Auftrag zur Erstellung 
eines Plans an die Architekten Schneider& Lengauer erteilt. Danach fand eine Planungsphase 
in enger Kooperation mit der Pfarrcaritas und den Experten des Landes statt. Dazu gibt es nun 
eine Kostenschätzung von € 890.000,00. Diese Kostenschätzung mitsamt den Einreichplänen 
wurde dem Land OÖ. vorgelegt und prüft nun diese Kosten, wobei signalisiert wurde, dass die 
Kostenangemessenheit bestätigt werden wird. Parallel dazu, werden die Vorbereitungen Rich-
tung Bau getroffen. Es nützt nichts, wenn jetzt zugewartet und ein halbes Jahr verloren wird.  
 
GR Christoph Magerl: 
Am 07.06.2018 hat der Bau- und Sozialausschuss gemeinsam dieses Projekt begutachtet. 
Das Architekturbüro hat das Krabbelstubenhaus in einer 3D-Simulaton vorgestellt. Die Kos-
tenschätzung hat mit dem heutigen Beschluss nichts zu tun, denn die Planung muss sukzes-
sive so und so durchgeführt werden. Wichtig sind die Parkflächen für die Bediensteten des 
Kindergartens.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des gegenständlichen Projek-
tes werden folgende Aufträge vergeben: 
 
Bauphysik  € 4.260,-- exkl. USt.  Fa. eco-energy-consulting GmbH, Kirchberg-Thening 
Statiker    € 5.600,-- exkl. USt.  Palzer OG Statik u. Projektmanagement, Neumarkt i. M. 
Elektroplanung  € 6.368,-- exkl. USt. Dieter Wintersperger, Neuhofen/Krems 
HKLS  € 5.571,-- exkl. USt.  Priesner & Partner GmbH, Linz 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 
 

 21. Resolution: Lehre für Asylwerbende in Mangelberufen 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet GV Gabriela Küng: 
Gestern war World Refugee Day, erstmals wurde dieser 2014 ausgerufen. 
Ein paar Zahlen: 

 Ende 2016 waren 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die 
jemals von UNHCR verzeichnet wurde. 

 Im Schnitt wird alle drei Sekunden jemand auf der Welt zur Flucht gezwungen. 

 Einer von 113 Menschen weltweit ist von Flucht und Vertreibung betroffen. 
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 2016 konnten rund eine halbe Million Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren. 

 9 von 10 Flüchtlingen (84%) leben in Entwicklungsländern. 

 50 Prozent der Flüchtlinge weltweit sind Kinder. 

 2016 stellten 75.000 unbegleitete Flüchtlingskinder Asylanträge. 
 
Und gerade für Kinder und Jugendliche die auf der Flucht sind gilt diese Resolution. Sie sollen 
die Wartezeit auf den Bescheid nutzen um Deutsch zu lernen, das Lebensumfeld hier kennen-
lernen, integrieren, lernen für Kompetenzen zum Hierbleiben oder aber zum Mitnehmen, 
wenn/sollten sie wieder zurückkehren.  
 
Eine der größten Chancen für die Integration ist die Eingliederung von geflüchteten Menschen 
in den Arbeitsmarkt. Eine Chance für die Betroffenen selbst, aber auch für die Unternehmen 
und unsere Gesellschaft. Die Lehre in Mangelberufen ist eine der wenigen Beschäftigungs-
möglichkeiten für Asylwerbende. Denn gerade im Bereich der Mangelberufe suchen Betriebe 
händeringend nach Arbeitskräften.  
 
Initiative unterstützen:  
Unternehmen: Sonnberg Biofleisch Unterweißenbach, Etech Schmid & Bachler, Fill GmbH, 
Leinenweberei Viehböck Helfenberg, Gahleitner Neufelden, Mühltalhof Neufelden, .... 
Gemeinden: Bad Zell, Gramastetten, Gutau, Luftenberg, Ottensheim, Pabneukirchen, Schwer-
berg, St. Geogen/Gusen, St. Oswald b. Fr, Linz, Perg, Steyr, Braunau, Schwanenstadt, Vöck-
labruck, Ride 
 
Betroffene Sektoren 
Sektoren: 38% Gastronomie 22 % Industrie, 40% Handel u Gewerbe 
 
In OÖ sind 351 Asylwerbende betroffen.  
 
Mag. Doris Hummer fordert Visum 
Volkswirt Friedrich Schneider warnt vor volkswirtschaftlichem Schaden 
 Prominente Unterstützer: Josef Hader, Caritas, Diakonie, Volkshilfe, Aichinger ÖVP Land-
tagsabg, Haselsteiner, Mitterlehner, Rotes Kreuz, Stöger – ehem. Sozialminister, Josef Sto-
ckinger – oö Versicherung Generaldirektor,  
Christian Konrad,  
 
Vor allem betroffene Unternehmen haben in den letzten Wochen in den Medien aufmerksam 
gemacht. Wir leben in einem freien Europa, in einem Ort, in dem sich auch viele für Geflüchtete 
einsetzen, die Freizeit und Geld investieren. Eine kleine Geste der Menschlichkeit, der Weit-
sicht und der Zukunft für ein Miteinander – diese Resolution als Gemeinderat zu unterstützen. 
Ich ersuche Euch darum.  
 
GR Wolfgang Umgeher: 
Die grundsätzliche Position der FPÖ zu diesem Thema ist allgemein bekannt. Asyl ist ein Men-
schenrecht, aber man kann nicht über einen Umweg, in diesem Fall mit einer solchen Resolu-
tion, das Asylrecht aushebeln. Wenn ein Asylwerber einen Bescheid bekommt, hat dies einen 
Grund. Die Beamten die diese Asylanträge prüfen machen dies sehr gewissenhaft und pro-
fessionell. Werden Asylanträge abgewiesen, haben die Betroffenen das Land zu verlassen. 
Österreich leistet mit Sicherheit einen großen Beitrag zur Menschlichkeit. 
 
GR Wolfgang Oyrer-Santner 
weist darauf hin, dass über diesen Punkt bereits in der Sozialausschusssitzung diskutiert 
wurde und das Abstimmungsverhältnis der ÖVP sicher noch im Kopf ist. An seiner Meinung 
hat sich seither nichts geändert.  
 
GR Martin Biladt: 
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Asylrecht ist eine schwierige Thematik. Der erste Satz in dieser Resolution ist zu unterstrei-
chen und zeigt die Problematik in unserer Gesellschaft auf. Man könnte die Resolution auch 
als Umweg für ein Bleiberecht sehen. Die Problematik der Mangelberufe könnte die österrei-
chische Industriellenvereinigung und die Wirtschaft auf einfachen Weg lösen. Es stellt sich die 
Frage, was man mit einem Asylwerber, der fleißig in einem Mangelberuf arbeitet, schlecht 
bezahlt wird, seine Familie holt und wenig verdient, macht. Mit dieser Art und Weise drängen 
wir Asylwerber in Billiglohnsegmente. Es gibt ein anderes Menschenrecht, nämlich eine faire 
Bezahlung.  
 
Vizebgm. Thomas Eder: 
Lehre schützt nicht vor Abschiebung. Für die Wirtschaft sind dies billige Arbeitskräfte und da-
raus resultierend würde das Lohnniveau in diesen Bereichen sinken.  
Es ist schlimm, dass dies eine Möglichkeit ist, das Asylverfahren zu umgehen. Durch die Mög-
lichkeit einer Lehre in diesen Mangelberufen kann die rot-weiß-rote Karte beantragt und somit 
das Asylverfahren ausgehoben werden.  
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die Marktgemeinde Hagenberg i.M. beschließt die Resolution „Lehre für Asylwerbende 
in Mangelberufen“.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 7 GV Gabriela Küng, GR Alfred Svitil, GR  Bar-
bara Merten, GR Andreas Nader, GR Carina 
Mihaly, GR Martina Rummerstorfer, GV 
Gerhard Reisinger 

Nein: 14 Bgm. Kathrin Kühtreiber-Leitner, Vizebgm. 
Thomas Eder, GR Christoph Magerl, GR 
Markus Ziegler, GR Martin Biladt, GR Erwin 
Wahlmüller, GR Wolfgang Oyrer-Santner, GR 
Sandra Zeitlhofer, GR Siegfried Kreindl, GR 
David Bergsmann, GR Ingrid Zeilinger, GR 
Wolfgang Umgeher, GV Birgit Umgeher, GR 
Niklas Umgeher 

Enthaltung: 4 GR Gabriela Dürnberger, GR Alfred Rum-
merstorfer, GR Arno Wilthan, GR Josef Aist-
leitner 

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 
 
 
 

 22. Mittagstisch: Zwischenbericht und nächste Termine 
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet GV Gabriela Küng: 
Ein Dank für die Betreuung und Unterstützung gebührt dem Sozialausschussmitglied, Wein-
berger Poldi und der Arbeitsgruppe Sozialraum Hagenberg. Es wurden bereits fünf Mittags-
tisch-Termine angeboten, die jeweils sehr gut besucht waren – ca. 20 bis 40 Personen. An 
einigen Terminen hat auch die Bürgermeisterin teilgenommen, danke dafür. Wichtig ist, dass 
der Gemeinderat die Fortsetzung dieses Mittagstisches beschließt. Viele erkundigen sich, wer 
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diese Aktion betreibt. Es ist das Anliegen des Gemeinderates zusammen mit allen anderen 
Vereinen, Pfarre und Initiativen.  
Beim Termin am 07.09.2018 wird eine Vertreterin der Caritas ihren Arbeitsbereich in Hagen-
berg vorstellen. Dies ist ein Teil dieses Mittagstisches, dass jedes Mal eine Gruppe aus dem 
Arbeitskreis ihren Verein/Organisation vorstellt.  
 
Folgende nachstehende Termine 2018 (Koordination) sind geplant:  
7. September: Gasthaus Hofwirt  
5. Oktober: Gasthaus Lamplmair 
9. November: Gasthaus Hametner 
7. Dezember: Gasthaus Dannerwirt 
 
Die genannten Termine sollten wieder in der Gemeindezeitung bekannt gegeben werden.  
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Diese Aktion ist sehr zu begrüßen. Die Mitglieder des Sozialausschusses stört aber, dass sie 
als „Arbeitsgruppe“ tituliert werden. Der Sozialausschuss ist ein Gremium der Gemeinde und 
keine lose Arbeitsgruppe.  
 
GV Gabriela Küng: 
Es gibt den Arbeitskreis „Sozialraum Hagenberg“ in dem alle Organisationen vertreten sind 
und der dieses Konzept erarbeitet hat.  
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Der Mittagstisch der Arbeitsgruppe Sozialraum Hagenberg wird fort-
gesetzt. Folgende nachstehende Termine 2018 sind geplant: 
 
Termine für 2018: 
7. September: Gasthaus Hofwirt  
5. Oktober: Gasthaus Lamplmair 
9. November: Gasthaus Hametner 
7. Dezember: Gasthaus Dannerwirt 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
 
 
 

 23. Count IT; Schaffung von Parkplätzen 
 
Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Die Firma Count IT möchte mit diesem Antrag auch einen Beitrag zur Parkplatzentlastung im 
Softwarepark-Areal leisten.  
 
Auf Ersuchen der Vorsitzenden berichtet Vizebgm. Thomas Eder: 
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Die Fa. Count IT hat sich bereits im April hinsichtlich einer Widmungsänderung für den westli-
chen Teil zur Aufnahme von Stellflächen erkundigt.  
Das Grundstück 28/26 befindet sich mit dem westlichen Teil im Grünland (Widmung: Grünzug) 
sowie mit dem östlichen Teil im MB. Zum damaligen Zeitpunkt sind auch Erkundigungen be-
züglich der nördlich an das Grundstück der Count IT angrenzende Teilfläche des Grundstücks 
28/24, welches sich im Eigentum der Real-Treuhand befindet, von der Anfrage betroffen. 
 
Der Ortsplaner DI Mandl hat in einer Kurzstellungnahme vom 26.04.2018 dazu Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Nach einer kurzen Befassung mit der Thematik kann ich Ihnen mitteilen, dass eine Parkplatz-
nutzung aus meiner Sicht eindeutig im Widersprich zur Widmung Grünzug stehen würde. Es 
wäre eine FW und ÖEK Änd in Parkplatz oder Bauland mit Schutzzone erforderlich. 
Inhaltlich erscheint das Ansinnen grundsätzlich nachvollziehbar. Ev. könnte in diesem Zusam-
menhang auch die angrenzende Wohngebietswidmung nochmals hinterfragt werden.“ 
 
Mit Schreiben vom 07.06.2018 ersuchen nun sowohl die Count IT als auch die Real-Treuhand 
um Änderung der bestehenden Grünzugwidmung zur Unterbringung von Stellplatzflächen. 
 
In der Bauausschusssitzung am 07.06.2018 ist die Angelegenheit positiv beurteilt und der Be-
schluss zur Änderung empfohlen worden. 
 
 
Die Vorsitzende stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Vorbehaltlich einer Unterfertigung einer Kostentragungsvereinbarung für die Planungs-
kosten durch die Count IT und Real-Treuhand, wird der Flächenwidmungsplan zur 
Schaffung von Abstellmöglichkeiten im bisher als Grünzug gewidmeten Bereich des 
Grundstücks 28/26, KG Hagenberg, geändert. Das raumordnungsrechtliche Verfhren ist 
einzuleiten. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 25  

Nein: 0  

Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 

 24. Allfälliges 
 
GV Gabriela Küng 
erkundigt sich ob der Beschluss bzgl. „Park & Ride“ im RUF behandelt wurde. Sie bedauert es 
sehr, dass damals die Gemeinde Hagenberg nicht direkt diese Resolution weitergereicht hat.  
Die Situation mit den öffentlichen Verkehrsverbindungen wird für Hagenberg leider immer 
schlechter und die Aussichten sind nicht besonders gut. Die Gemeinde Hagenberg ist im regi-
onalen Verkehrsverband vertreten. Weis man wie der Stand ist bzw. kann man wieder aktiv 
werden damit die Situationen nicht sukzessive verschlechtert werden? Die 311er-Verbindun-
gen vom Hauptbahnhof Linz über die Universität nach Hagenberg fährt mittlerweile das letzte 
Mal kurz nach 19.00 Uhr.  
 
Vizebgm. Thomas Eder: 
Aufgrund der Neukonstituierung des RUF gab es noch keine Möglichkeit die Resolution zu 
behandeln.  
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Bgm.in Kathrin Kühtreiber-Leitner: 
Bzgl. der Verkehrsverbindungen kann man nur immer wieder lobbyieren. Das Gesamtkonzept 
Mühlviertel wird Schritt für Schritt umgesetzt. Leider werden keine Ausnahmen hinsichtlich ei-
ner Neuregelung usw. gemacht. Jeder Gemeinderat ist aufgefordert, an diesem Thema dran 
zu bleiben. Leider fällt der Busplan aber nicht in die Kompetenz der Gemeinde.  
 
 
GR Alfred Svitil 
bedankt sich für die Einführung des SessionNet und ist damit sehr zufrieden.  
Weiters bittet er um Bekanntgabe der GR-Sitzung, in der der Grundsatzbeschluss für den Bau 
des Musikheims gefasst wurde.  
 
 
GR Wolfgang Umgeher 
möchte zu Tagesordnungspunkt 2 noch anmerken, dass es nett ist, EU-Gelder zu erhalten, 
diese jedoch vorher von uns bezahlt wurden. Es ist nicht so, dass man diese geschenkt be-
kommt.  
Werden die E-Bikes, die dem ABZ übergeben wurden, verwendet? Die Kinder fahren mit dem 
Bus zum Unimarkt und mit dem Bus wieder retour.  
 
AL Franz Leitner: 
Bzgl. der Verwendung der E-Bikes muss beim Direktor nachgefragt werden.  
 
 
GR Sandra Zeitlhofer 
bedankt sich beim Amt für die Mitorganisation beim Charity-Run. Insgesamt gab es 600 Teil-
nehmer, wobei die Schulen einen großen Beitrag geleistet haben.  
Der Wirtschaftsausschuss lädt zur jährlichen Ortsbildmesse in Moosbach am 02.09.2018 ein.  
In der Sitzung der Gesunden Gemeinde wurde das Herbstprogramm besprochen. Der erste 
wichtige Termin ist am 19.09.2018 mit einem Vortrag über Krebsvorsorge durch Herrn Dr. 
Fischerlehner Gerald.  
Ein Dank gebührt Weinberger Leopoldine für die Werbung und ihre Energie die sie für den 
Mittagstisch einsetzt.  
 
 
GR Wolfgang Oyrer-Santner: 
Hat an der Generalversammlung der LEADER-Region Mühlviertler Kernland am 11.04.2018 
teilgenommen. Der Vorstand wurde wiedergewählt. In dieser Periode wurden 2,31 Mio. För-
dergelder ausbezahlt. Antragsende für die noch zur Verfügung stehenden Mittel ist 
31.12.2020.  
Das Tageszentrum Freistadt Süd möchte herzlich zum Sommerfest am 24.08.2018, 15.00 Uhr, 
einladen.  
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